
 
 
 

 
 
I. Geltungsbereich 
1. Diese Geschäftsbedingungen gelten für Ver-
träge über die mietweise Überlassung von Hotel-
zimmern und Apartment Wohnungen zur Be- 
herbergung sowie alle für den Kunden erbrachten 
weiteren Leistungen und Lieferungen des Hotels / 
Apartment Wohnungen (nachfolgend „Hotel“ ge-
nannt.) 
 
2. Die Unter- oder Weitervermietung der überlas-
senen Zimmer sowie deren Nutzung zu anderen 
als Beherbergungszwecken bedürfen der vorheri-
gen schriftlichen Zustimmung des Hotels. 
 
3. Geschäftsbedingungen des Kunden finden nur 
Anwendung, wenn dies vorher ausdrücklich 
schriftlich vereinbart wurde. 
 
II. Vertragsabschluss, - partner; Verjährung 
1. Der Vertrag kommt durch die Annahme des 
Antrages des Kunden durch das Hotel zustande. 
Macht das Hotel dem Kunden ein verbindliches 
Angebot, kommt der Vertrag (=Bestätigung) 
durch die Annahme des Hotelangebotes durch 
den Kunden zustande. In beiden Fällen steht es 
dem Hotel frei, die Zimmerbuchung schriftlich zu 
bestätigen. 
 
2. Vertragspartner sind das Hotel und der Kunde. 
Hat ein Dritter für den Kunden bestellt, haftet der 
Kunde dem Hotel gegenüber zusammen mit dem 
Dritten als Gesamtschuldner für alle Verpflichtun-
gen aus dem Hotelaufnahmevertrag, sofern dem 
Hotel eine entsprechende Erklärung des Kunden 
vorliegt. 
 
3. Alle Ansprüche des Kunden bzw. des Dritten 
gegen das Hotel verjähren in einem Jahr ab dem 
Beginn der kenntnisabhängigen regelmässigen 
Verjährungsfrist. Schadenersatzansprüche gegen 
das Hotel verjähren kenntnisunabhängig spätes-
tens in 5 Jahren. Diese Verjährungsverkürzungen 
gelten nicht bei 
Ansprüchen, die auf einer vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Pflichtverletzung des Hotels beru-
hen. 

 
 
 
 
 
 
 

 
III. Leistungen, Preise, Zahlungen, Aufrechnung 
1. Das Hotel ist verpflichtet, die vom Kunden ge-
buchten Zimmer bereitzuhalten und die verein-
barten Leistungen zu erbringen. 
 
2. Der Kunde ist verpflichtet, die für die Zimmer-
überlassung und die von ihm in Anspruch genom-
menen weiteren Leistungen geltenden bzw. ver-
einbarten Preise des Hotels zu zahlen. Dies gilt 
auch für vom Kunden veranlasste Leistungen und 
Auslagen des Hotels an Dritte. 
 
3. Die vereinbarten Preise schliessen die jeweilige 
gesetzliche Mehrwertsteuer ein. Überschreitet 
der Zeitraum zwischen Vertragsabschluss und 
Vertragserfüllung 4 Monate und erhöht sich der 
vom Hotel allgemein für derartige Leistungen be-
rechnete Preis, so kann das Hotel den vertraglich 
vereinbarten Preis angemessen anheben, 
höchstens jedoch um 5 %. 
 
4. Die Preise können vom Hotel ferner geändert 
werden, wenn der Kunde nachträglich Änderun-
gen der Anzahl der gebuchten Zimmer, der Leis-
tung des Hotels oder der Aufenthaltsdauer der 
Gäste wünscht und das Hotel dem zustimmt. 
 
5. Rechnungen des Hotels ohne Fälligkeitsdatum 
sind binnen 10 Kalendertagen ab Zugang der 
Rechnung ohne Abzug zahlbar. Das Hotel ist 
berechtigt, aufgelaufene Forderungen jederzeit 
fällig zu stellen und unverzügliche Zahlung zu ver-
langen. Bei Zahlungsverzug ist das Hotel berech-
tigt, die jeweils geltenden gesetzlichen Verzugs-
zinsen in Höhe von derzeit 8% bzw. bei Rechtsge-
schäften, an denen ein Verbraucher beteiligt ist, 
in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basis-
zinssatz zu verlangen. Zudem kann das Hotel im 
Verzugsfalle eine Gebühr in Höhe von CHF  5.00 
pro Mahnschreiben geltend machen. Dem Hotel 
bleiben der Nachweis und die Geltendmachung 
eines höheren Schadens vorbehalten. 
 
6. Das Hotel ist berechtigt, bei Vertragsschluss  
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oder danach unter Berücksichtigung der rechtli-
chen Bestimmungen für Pauschalreisen eine 
angemessene Vorauszahlung oder Sicherheitsleis-
tung zu verlangen. Die Höhe der Vorauszahlung 
und die Zahlungstermine können im Vertrag 
schriftlich vereinbart werden. 
 
7. Der Kunde kann nur mit einer unstreitigen oder 
rechtskräftigen Forderung gegenüber einer For-
derung des Hotels aufrechnen oder mindern. 
 
IV. Rücktritt des Kunden (Abbestellung, Stornie-
rung) / Nichtinanspruchnahme der Leistungen 
des Hotels (No Show) 
1. Wenn der Kunde eine Buchung ohne Ände-
rungs- oder Stornierungsmöglichkeit gewählt hat 
und im Moment der Reservierung akzeptiert hat, 
dass der volle Preis des Aufenthaltes (von der 
Kreditkarte) abgezogen wird, ist dieser Betrag 
nicht rückerstattbar. 
 
2. Ein Rücktritt des Kunden von dem mit dem Ho-
tel geschlossenen Vertrag (=Bestätigung) ist nur 
möglich, wenn ein Rücktrittsrecht im Vertrag 
(=Bestätigung) ausdrücklich vereinbart wurde, 
z.Bsp. kostenlose Stornierung bis 30 Tage vor An-
reise für Gruppenbuchungen oder 3 – 14 Tage vor 
Anreise (Individualreisende) oder wenn das Hotel 
der Vertragsaufhebung ausdrücklich zustimmt. 
Die Vereinbarung eines Rücktrittsrechtes sowie 
die etwaige Zustimmung zu einer Vertragsaufhe-
bung sollen jeweils in Textform erfolgen. 
 
a) Im Falle des Rücktrittes des Kunden von der 
Buchung hat das Hotel Anspruch auf angemes-
sene Entschädigung. 
 
b) Das Hotel hat die Wahl, gegenüber dem Gast 
statt einer konkret berechneten Entschädigung 
eine Rücktrittspauschale geltend zu machen. Die 
Rücktrittspauschale beträgt 100 % des vertraglich 
vereinbarten Preises für Übernachtungen mit 
Frühstück, 80 % des vertraglich vereinbarten Prei-
ses für Übernachtungen mit Halbpension sowie 
70 % des vertraglich vereinbarten Preises für 
Übernachtungen mit Vollpensionsarrangements. 
Dem Gast steht der Nachweis frei, dass dem 
Hotel kein Schaden entstanden ist oder der dem 
Hotel entstandene Schaden niedriger als die ge-
forderte Entschädigungspauschale ist. 
 

c) Sofern das Hotel die Entschädigung konkret be-
rechnet, beträgt die Höhe der Entschädigung 
max. die Höhe des vertraglich vereinbarten 
Preises für die von dem Hotel zu erbringende 
Leistung unter Abzug des Wertes der von dem 
Hotel ersparten Aufwendungen sowie dessen, 
was das Hotel durch anderweitige Verwendungen 
der Hotelleistungen erwirbt. 
 
3. Die vorstehenden Regelungen über die Ent-
schädigung gelten entsprechend, wenn der Gast 
das gebuchte Zimmer oder die gebuchten 
Leistungen, ohne dies rechtzeitig mitzuteilen, 
nicht in Anspruch nimmt (No Show). 
 
4. Wir empfehlen allen Gästen und Veranstaltern 
von Gruppenreisen eine Reiserücktrittsversiche-
rung.  
 
V. Rücktritt des Hotels 
1. Sofern ein kostenfreies Rücktrittsrecht des Kun-
den innerhalb einer bestimmten Frist schriftlich 
vereinbart wurde, ist das Hotel in diesem Zeitraum 
seinerseits ebenfalls berechtigt, vom Vertrag kos-
tenfrei zurückzutreten, wenn Anfragen anderer 
Kunden nach den vertraglich gebuchten Zimmern 
vorliegen und der Kunde auf Rückfrage des Ho- 
tels auf sein Recht zum Rücktritt nicht verzichtet. 
 
2. Wird eine vereinbarte oder gemäss III. Ziffer 6. 
verlangte Vorauszahlung auch nach Verstreichen 
einer vom Hotel gesetzten angemessenen Nach-
frist nicht geleistet, so ist das Hotel ebenfalls zum 
Rücktritt vom Vertrag berechtigt. 
 
3. Ferner ist das Hotel berechtigt, aus sachlich ge-
rechtfertigtem Grund vom Vertrag ausseror-
dentlich zurückzutreten, insbesondere falls 
- höhere Gewalt oder andere vom Hotel nicht zu 
vertretende Umstände die Erfüllung des Vertrages 
unmöglich machen; 
- Zimmer unter irreführender oder falscher An-
gabe wesentlicher Tatsachen (z.B. in der Person 
des Kunden oder des Zweckes) gebucht werden; 
- das Hotel begründeten Anlass zu der Annahme 
hat, dass die Inanspruchnahme der Hotelleistung 
den reibungslosen Geschäftsbetrieb, die Sicher-
heit oder das Ansehen des Hotels in der Öffentlich-
keit gefährden kann, ohne dass dies dem Herr-
schafts- bzw. Organisationsbereich des Hotels zu-
zurechnen ist; 
- ein Verstoss gegen I. Ziffer 2. vorliegt. 
 



4. Bei berechtigtem Rücktritt des Hotels entsteht 
kein Anspruch des Kunden auf Schadenersatz. 
 
VI. Zimmerbereitstellung, -übergabe und -rück-
gabe 
1. Der Kunde erwirbt keinen Anspruch auf die Be-
reitstellung bestimmter Zimmer. 
2. Gebuchte Zimmer stehen dem Kunden frühes-
tens ab 15:00 Uhr des vereinbarten Anreisetages 
zur Verfügung. Gebuchte Apartment Wohnungen 
stehen dem Kunden frühestens ab 16:00 Uhr des 
vereinbarten Anreisetages zur Verfügung. Der 
Kunde hat keinen Anspruch auf eine frühere Be-
reitstellung. 
 
3. Am vereinbarten Abreisetag sind die Zimmer 
dem Hotel spätestens um 10:00 Uhr geräumt zur 
Verfügung zu stellen. Die Apartment Wohnungen 
sind am vereinbarten Abreisetag dem Hotel eben-
falls spätestens um 10:00 Uhr zur Verfügung zu 
stellen. Danach kann das Hotel im Falle einer ver-
späteten Räumung des Zimmers oder Apartments 
für dessen vertragsüberschreitende Nutzung bis 
18:00 Uhr 50 % des aktuell gültigen Tageslogis-
preis in Rechnung stellen, ab 18:00 Uhr sodann 
100 %. Vertragliche Ansprüche des Kunden wer-
den hierdurch nicht begründet. Im steht es frei, 
nachzuweisen, dass dem Hotel kein oder ein we-
sentlich niedriger Anspruch auf Nutzungsentgelt 
entstanden ist. Darüber hinaus bleiben dem Hotel 
der Nachweis und die Geltendmachung eines hö-
heren Schadens vorbehalten. 
 
VII. Haftung des Hotels 
1. Das Hotel haftet mit der Sorgfalt eines ordentli-
chen Kaufmanns für seine Verpflichtungen aus 
dem Vertrag. Ansprüche des Kunden auf Schaden-
ersatz sind ausgeschlossen. Hiervon ausgenom-
men sind Schäden aus der Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit, wenn das Hotel 
die Pflichtverletzung zu vertreten hat, und sons-
tige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Pflichtverletzung des Hotels beruhen, 
sowie Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder 
fahrlässigen Verletzung von vertragstypischen 
Pflichten des Hotels beruhen. Einer Pflichtverlet-
zung des Hotels steht die eines gesetzlichen Ver-
treters oder Erfüllungsgehilfen gleich. Sollten Stö-
rungen oder Mängel an den Leistungen des Hotels 
auftreten, wird das Hotel bei Kenntnis oder auf un-
verzügliche Rüge des Kunden bemüht sein, für Ab-
hilfe zu sorgen. 

Der Kunde ist verpflichtet, das ihm Zumutbare bei-
zutragen, um die Störung zu beheben und einen 
möglichen Schaden gering zu halten, sowie alle 
Störungen bzw. Schäden dem Hotel unverzüglich 
mitzuteilen. Auch ist der Kunde verpflichtet, das 
Hotel rechtzeitig auf die Möglichkeit der Entste-
hung eines aussergewöhnlich hohen Schadens 
hinzuweisen. 
2. Für eingebrachte Sachen haftet das Hotel ge-
genüber dem Kunden nach dem gesetzlichen Best-
immungen. Geld, Wertpapier und Kostbarkeiten 
können bis zu einem Gesamthöchstwert von CHF 
5‘000.00 im Hotelsafe und CHF 500.00 im Zim-
mersafe aufbewahrt werden. Das Hotel empfiehlt 
dringend, von dieser Möglich- 
keit Gebrauch zu machen. Die Haftungsansprüche 
erlöschen, wenn nicht der Kunde unverzüglich 
nach Erlangen der Kenntnis von Verlust, Zerstö-
rung oder Beschädigung dem Hotel Anzeige 
macht.  
 
3. Soweit dem Kunden ein Stellplatz in der Hotel-
garage oder auf einem Hotelparkplatz – auch ge-
gen Entgelt – zur Verfügung gestellt wird, kommt 
dadurch kein Verwahrungsvertrag zustande. Bei 
Abhandenkommen oder Beschädigungen auf dem 
Hotelgrundstück abgestellter oder rangierter 
Kraftfahrzeuge und deren Inhalte haftet das Hotel 
nicht, ausser bei dem Hotel zurechenbaren Vor-
satz oder grober Fahrlässigkeit. Dies gilt auch für 
Erfüllungsgehilfen des Hotels.  
 
4. Weckaufträge werden vom Hotel mit grösster 
Sorgfalt ausgeführt. Nachrichten, Post und Waren-
sendungen für die Kunden werden ebenfalls mit 
grösster Sorgfalt behandelt, Das Hotel übernimmt 
die Zustellung und Aufbewahrung (jeweils im Ho-
tel) sowie – auf Wunsch – gegen Entgelt die Nach-
sendung derselben.  
 
VIII. Schlussbestimmungen 
1. Änderungen oder Ergänzungen des Vertrages, 
der Antragsannahme oder dieser Geschäftsbedin-
gungen für die Hotelaufnahme müssen schriftlich 
erfolgen. Einseitige Änderungen oder Ergänzun-
gen durch den Kunden sind unwirksam. 
 
2. Erfüllungs- und Zahlungsort ist Davos, Schweiz. 
 
3. Gerichtsstand ist gleichfalls Davos, Schweiz. 
 
4. Es gilt Schweizer Recht. 
 



5. Sollten einzelne Bestimmungen dieser allgemei-
nen Geschäftsbedingungen für die Hotelauf-
nahme unwirksam oder nichtig sein oder werden, 
so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Best-
immungen nicht berührt. Im Übrigen gelten die 
gesetzlichen Vorschriften. 
 
 
Stand, Februar 2024 
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